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TOP 12 DSNR.:  
 
Jahresrechnung der Stadt Weißenhorn für das Haushaltsjahr 2019 
 

 
Anlage/n: Rechenschaftsbericht Stadt Weißenhorn, Rechnungsjahr 2019 
 
Sachbericht: 
 
Rechenschaftsbericht der Stadt Weißenhorn für das Rechnungsjahr 2019. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Stadtrat nimmt die Jahresrechnung 2019 für den städtischen Haushalt zur 
Kenntnis und weist diese dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zu. 
Die in § 77 Abs. 2 KommHV genannten Unterlagen sind der Jahresrechnung als 
Anlagen beigefügt und werden ebenfalls zur Kenntnis genommen.“ 
 
 
 
   
   
   
Konrad  Dr. Wolfgang Fendt  
Stadtkämmerer  1. Bürgermeister 
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Allgemeines 
 
Rechtliche Grundlagen der Jahresrechnung 
 
Gemäß Art. 102 Abs. 1 GO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft  
einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am 
Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschafts- 
bericht zu erläutern. 
Die Feststellung der Jahresrechnung und die Beschlussfassung über die Entlastung durch den 
Gemeinderat hat  gemäß Art. 102 Abs. 3 GO nach Durchführung der örtlichen Rechnungs-
prüfung alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr folgenden 
übernächsten Jahres durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu erfolgen. 
Nach § 77 Abs. 1 KommHV umfasst die Jahresrechnung den kassenmäßigen Abschluss und 
die Haushaltsrechnung. 
Wesentlicher Bestandteil der Jahresrechnung ist nach § 77 Abs. 2 Nr. 5 der Rechenschafts- 
bericht der Verwaltung. Hier sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahres- 
rechnungen sowie erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen zu 
dokumentieren und zu erläutern.  
 
Neben dem Rechenschaftsbericht sind der Jahresrechnung beizufügen: 
 
1. eine Vermögensübersicht  
2. eine Übersicht über die Schulden und die Rücklagen 
3. ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht 
4. ein Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder 

 
 

Anlagen: 
 
(Anlage 1) 
         Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung und kassenmäßiger Abschluss 
         Übersicht Haushaltsreste (HAR, HER) 
         Vermögensübersicht 
         Schuldenübersicht 
         Übersicht über den Stand der Rücklagen / Sonderrücklagen 
(Anlage 2) 
         Haushaltsrechnung (Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach 
         Einzelplänen  
         Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt 
         (Einzelübersicht nach Haushaltsstellen)  
(Anlage 3) 
         Gruppierungsübersicht   
(Anlage 4) 
         Rechnungsquerschnitt  
(Anlage 5) 
         Kontenlisten Verwahrgelder und Vorschüsse  



Jahresabschluss 2019 
 
1. Eckdaten zur Jahresrechnung 2019 
   

 
1.1  Haushaltssatzung 2019 
 
Die in öffentlicher Sitzung des Stadtrates Weißenhorn vom Stadtrat am 25. März 2019 
beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde vom Landratsamt Neu-Ulm mit 
Schreiben vom 24.04.2019,  Az.: 21-9411.11/P, rechtsaufsichtlich geprüft und genehmigt. 
 
Sie wurde mit Bekanntmachung vom 03. Mai 2019 im Weißenhorner Stadtanzeiger Nr. 
18/2019 veröffentlicht und mit der gesetzlich normierten Rückwirkung zum 01.01.2019 in 
Kraft gesetzt.  
 
 
1.2. Steuern, Umlagen 
 
Endgültige Steuerkraft 2019 (Basis 2017):  19.307.648 € (1.437,01 € / Einw.) (31.12.2017: 
13.436 Einw.) 
(im Landkreis Rangzahl  (1), im Regierungsbezirk Rangzahl  (29), auf Landesebene 
Rangzahl  (153) ); 
Im Landesdurchschnitt lag die Steuerkraft bei den kreisangehörigen Gemeinden mit 10.000 
bis 20.000 Einwohner im Jahr 2019 bei  1.427,18 €/je Einw. , d.h. dass die Steuerkraft der 
Stadt im Jahr 2019 knapp über dem Landesdurchschnitt lag. 
Im Vorjahr lag die Steuerkraft der Stadt mit 1.671,96 €/Einw. (LD 1.370,11 €/Einw.) noch 
deutlich über dem Landesdurchschnitt. 
 
 

Jahr

Steuerkraft
absolut
in Euro

Steuerkraft
je Einw.

Landesdurchschnitt 
für kreisangeh.Gden von
10.000 - 20.000 je Einw.

Abweichung
(+) über LD
(-) unter LD

2019 19.307.648,00 € 1.437,01 € 1.427,18 € 9,83 €
2018 22.451.017,00 € 1.671,96 € 1.370,11 € 301,85 €
2017 15.954.610,00 € 1.196,98 € 1.318,78 € -121,80 €
2016 15.144.235,00 € 1.141,41 € 1.249,82 € -108,41 €
2015 11.309.496,00 € 855,23 € 1.142,79 € -287,56 €
2014 12.423.248,00 € 939,16 € 1.100,00 € -160,84 €
2013 10.631.708,00 € 802,51 €
2012 9.820.554,00 € 741,06 €
2011 9.988.790,00 € 752,96 €
2010 12.410.127,00 € 939,52 €
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Endgültige Umlagekraft 2019 (Basis 2017):  19.307.648 € (1.437,01 € / Einw.)  
(31.12.2017: 13.436 Einw.) 
(im Landkreis Rangzahl (1), im Regierungsbezirk Rangzahl  (15), auf Landesebene  
Rangzahl  (73) ); 
 
 

Jahr

Umlagekraft 
absolut
in Euro

Umlagekraft
je Einw.
in Euro

2019 19.307.648,00 € 1.437,01 €
2018 22.451.017,00 € 1.671,96 €
2017 15.954.610,00 € 1.196,98 €
2016 15.814.200,00 € 1.191,91 €
2015 11.309.496,00 € 855,23 €
2014 12.764.982,00 € 965,00 €
2013 11.019.935,00 € 831,82 €
2012 10.029.300,00 € 756,81 €
2011 9.988.790,00 € 752,96 €
2010 12.410.127,00 € 939,52 €
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Solidarumlage: 
Seit dem Jahr 2008 wird die von den Gemeinden zu entrichtende Solidarumlage (netto) zu  
100 % vom Freistaat Bayern übernommen. Allerdings entfällt seither auch die Anrechnung 
des erhöhten Anteils der Gewerbesteuerumlage am „Fonds Deutsche Einheit“ auf die 
Solidarumlage (netto). 
 
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens: 
 
Das Gewerbesteuer-Istaufkommen 2019 überragt mit 16,679 Mio. € (Ansatz: 12,0 Mio. €) das 
Vorjahresergebnis bei Weitem. Hingegen brach das Gewerbesteuer-Istkommen im Vorjahr 
ein und erreichte nur 4,370 Mio. €. 
 
Das bereinigte Rechnungsergebnis (Sollergebnis) 2019 lag bei 16.635.675,74 Euro. 
 
Rechnungsergebnisse der Vorjahre:  
 
Jahr Re.-Ergebnis
2019 16.635.675,74 €
2018 4.440.168,22 €
2017 12.545.160,79 €
2016 17.882.681,31 €
2015 9.188.479,29 €
2014 8.645.014,91 €
2013 4.955.481,88 €
2012 7.315.029,16 €
2011 5.588.697,31 €
2010 4.736.225,71 €
2009 4.871.506,19 €
2008 8.473.859,01 €
2007 12.285.163,03 €

0,00 €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €

10.000.000,00 €
12.000.000,00 €
14.000.000,00 €
16.000.000,00 €
18.000.000,00 €
20.000.000,00 €

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

Re.-Ergebnis

0,00 €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €

10.000.000,00 €
12.000.000,00 €
14.000.000,00 €
16.000.000,00 €
18.000.000,00 €
20.000.000,00 €

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Re.-Ergebnis

 



Gewerbesteuer Ist-Aufkommen Vorjahre: 
(2019: 16.679.127,71 €; 2018: 4.370.141,65 €; 2017: 12.495.874,58 €; 2016: 17.924.088,26 €; 
2015: 9.180.013,34 €; 2014: 8.674.177,82 €; 2013: 4.906.823,18 €; 2012: 7.338.131 €; 2011: 
5.563.850 €; 2010: 4.791.106 €; 2009: 4.925.619 €; 2008: 8.303.115 €; 2007: 12.293.264 €;) 
 
 
Gewerbesteuerumlage, Vervielfältiger 2019: (64,0 / 35);  
 
2019: Gesamtumlage = 64,0 v.H.;  
davon Normalumlage: 35 v.H.; Erhöhung durch den Solidarpakt:  29 v.H.; 
 
Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage schlug im Rechnungsjahr 2019 auf der 
Ausgabenseite mit 2.759.028 Euro (Ansatz: 2.258.800 Euro) zu Buche. 
 
Bezirksumlage 2019: 
 
Der Bezirksumlagesatz des Bezirks Schwaben wurde im Jahr 2019 unverändert gegenüber 
dem Vorjahr mit 22,4 v.H. festgesetzt. 
 
(Umlagesätze der Vorjahre: 2005: 28,1 %; 2006: 23,8 %, 2007: 21,4 %; 2008: 19,2 %;  
2009: 18,9 %; 2010: 19,9 %: 2011: 22,4 %; 2012: 23,9 %; 2013: 23,9 %; 2014: 22,9 %;  
2015: 22,9 %; 2016: 22,90 %; 2017: 22,40 %, 2018: 22,40 %); 
 
Die Umlagekraft des Landkreises Neu-Ulm erreichte im Jahr 2019 mit 217.066.781 Euro 
(1.258,02 Euro / Einw.) ein neues Rekordvolumen.  
(Vorjahr: 193.122.444 Euro (1.129,30 Euro / Einw.);  
(Vorvorjahr: 187.306.542 Euro (1.099,52 Euro / Einw.);  
Die auf Basis der Umlagekraft 2019 vom Landkreis an den Bezirk zu entrichtende 
Bezirksumlage belief sich im Jahr 2019 auf stolze 48.622.959 Euro. 
(Vorjahr: 43.259.427 Euro, Vorvorjahr: 41.956.556 Euro). 
 
 
 
Kreisumlage 2019:  
 
Umlagesatz 2019: 48,5 % 
 
Umlagesätze der Vorjahre: 
(2018: 48,5; 2017: 49,7 v.H.; 2016: 46,7 v.H.; 2015: 46,7  v.H; 2014: 47,0 v.H.; 2013: 47,0 
v.H.; 2012: 47,5 v.H.; 2011:48,5 v.H.;  2010: 46,4 v.H.; 2009: 46,4 v.H.; 2008: 48,4 v.H; 
2007: 49,5 v.H.; 2006: 50 v.H.;) 
 
Die Umlagekraft der Stadt belief sich im Jahr 2019 (Basisjahr 2017) auf  19.307.648 Euro 
(1.437,01 Euro je Einw.); (Vorjahr: 22.451.017 € (1.671,96 € / Einw.); Vorvorjahr: 
15.954.610 € (1.196,98 € je Einw.);  
 
Die auf Basis der Umlagekraft 2019 von der Stadt an den Landkreis abzuführende Kreisum-
lage für das Jahr 2019 belief sich auf   9.364.209,28 Euro (Vorjahr: 10.888.743,25 €; Vor-  
vorjahr: 7.929.441,17 €);  



Die endgültige Umlagekraft aller Landkreisgemeinden lag im Jahr 2019 bei 217.000.617,00 
Euro (1.257,64 Euro / Einw.); (Vorjahr: 193.038.133 Euro (1.128,81 Euro/Einw.); 
Vorvorjahr: 187.204.311 Euro / Einw. (1.099,20 Euro/Einw.);  
 
Der ungedeckte Bedarf (Kreisumlagebedarf) des Landkreises wurde für das Jahr 2019 auf 
105.245.299,24 Euro (Vorjahr: 93.623.495,00 Euro; Vorvorjahr: 93.040.543,00 Euro) 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
Im Jahr 2020 sinkt die Umlagekraft der Stadt auf 14.210.843 Euro (Basisjahr 2018). 
Die Kreisumlagenbelastung der Stadt beläuft sich im Jahr 2020 bei einem Umlagesatz von 
47,00 % auf  6.679.096,21 Euro.  
Demgegenüber wird die Umlagekraft im Jahr 2021 (Basisjahr 2019) mit geschätzt rd. 25,5 
Mio. Euro wiederum stark ansteigen, wodurch die Kreisumlagenbelastung bei rd. 12,0 Mio. 
Euro liegen wird.  
 
 
 
Jahr Re.-Ergebnis
2019 9.364.209,28 €
2018 10.888.743,25 €
2017 7.929.441,17 €
2016 7.385.231,40 €
2015 5.281.534,63 €
2014 5.999.541,54 €
2013 5.179.369,45 €
2012 4.763.917,50 €
2011 4.844.563,15 €
2010 5.758.298,93 €
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Schlüsselzuweisungen:   
 
Wie bereits in den Jahren 2016, 2017 und 2018 ging die Stadt auch im Jahr 2019 bei der 
Verteilung des großen Kuchens der Schlüsselzuweisungen (2019 = 3,903198 Mrd. Euro) 
gänzlich leer aus.  
Die übrigen Landkreiskommunen erhielten im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 
insgesamt 16.944.632,00 Euro (Vorjahr: 20.974.912,00 Euro: Vorvorjahr: 13.760.132,00 
Euro). 
 
Einkommensteuerbeteiligung:   
 
Die Gemeinden erhalten nach § 1 Satz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der ab 01. 
Januar 2018 geltenden Fassung 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter 
Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in der ab 01. Januar 



2018 geltenden Fassung (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die in den Jahren 2018 
bis 2020 maßgebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der 
Einkommensteuer wurden turnusgemäß auf die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- 
und Einkommensteuer des Jahres 2013 umgestellt (Einkommensteuerschlüssel-
zahlenermittlungsverordnung).  
 
Die Beteiligungsbeträge für das Jahr 2018 bis 2020 werden nach § 3 Abs. 1 Satz 4 des 
Gemeindefinanzreformgesetzes mit den Schlüsselzahlen ermittelt, die sich aus den zu 
versteuernden Einkommen bis zu den Höchstbeträgen von 35.000 / 70.000 Euro 
(Grundtabelle/Splittingtabelle) errechnen. 
 
Die für die Stadt maßgebliche Schlüsselzahl für die Jahre 2018, 2019 und 2020 lautet: 
 

0,0010918 
 

Durch die Anpassung der Höchstbeträge auf    35.000 / 70.000 Euro ergab sich für die Stadt 
ab dem Jahr 2012 beim Einkommensteueraufkommen ein deutlicher Zuwachs gegenüber der 
bisher geltenden Regelung mit Höchstbeträgen von 30.000 EUR / 60.000 EUR. 
 
Schlüsselzahlen für die Jahre 2003, 2004 und 2005:  0,0010314 
Schlüsselzahlen für die Jahre 2006, 2007 und 2008:  0,0010542 
Schlüsselzahlen für die Jahre 2009, 2010 und 2011:  0,0010834 
Schlüsselzahlen für die Jahre 2012, 2013 und 2014:  0,0011159 
Schlüsselzahlen für die Jahre 2015, 2016 und 2017:  0,0011245 
 
 
Das Rechnungsergebnis 2019 lag mit einem Aufkommen von   9.476.285 € (Ansatz: 
9.499.000 Euro) um  - 22.715  Euro bzw. rd. – 0,24 % unter dem veranschlagten Ansatz. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Beteiligungsbeträge seit dem Jahr 2004 
auf: 
 
 
Jahr Re.-Erg.

2019 9.476.285,00 €
2018 9.020.481,00 €
2017 8.890.686,00 €
2016 8.125.169,00 €
2015 7.874.805,00 €
2014 7.231.151,00 €
2013 6.717.565,00 €
2012 6.223.413,00 €
2011 5.590.761,00 €
2010 5.359.849,00 €
2009 5.541.337,00 €
2008 5.671.479,00 €
2007 5.110.520,00 €
2006 4.382.491,00 €
2005 3.924.291,00 €
2004 3.895.958,00 €
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Bestimmung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 
Den Kommunen insgesamt steht ein 15 %-iger Anteil am Einkommensteueraufkommen 
sowie ein 12 %-iger Anteil an einzelnen Elementen der Abgeltungssteuer zu. Dieser 
Gesamtanteil wird in mehreren Schritten auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt. 
(1) Der bundesweite Anteil der Kommunen an der Einkommensteuer wird in einzelne 
„Ländertöpfe“ aufgeteilt, die jeweils 15 % der Einkommensteuer entsprechen, die nach 
Zerlegung dem jeweiligen Land zusteht. Die Aufteilung erfolgt anschließend separat in jedem 
Land nach bundeseinheitlichen Regelungen. 
(2) Für jeden Einkommensteuerfall wird ermittelt, wie hoch die Einkommensteuerschuld ist, 
die bis zu einem versteuernden Einkommen (zvE) in Höhe von 35 000 Euro anfällt (Ledige). 
Diese 35 000 Euro stellen den sogenannten Sockelbetrag dar, der vom Bund in Absprache mit 
den Ländern festgelegt wird. Das zvE wird für die Berechnungen bei 35 000 Euro gekappt. 
Dies bedeutet z.B., dass einem Steuerpflichtigen, dessen zvE tatsächlich 100 000 Euro 
beträgt, eine hypothetische Steuerschuld zugerechnet wird, die sich bei einem zvE von 35 000 
Euro ergeben würde. Ein Steuerpflichtiger mit einem zvE von 25 000 Euro bekommt eine 
hypothetische Steuerschuld in Höhe seiner tatsächlich zu zahlenden Steuerschuld 
zugerechnet. 
(3) Danach werden diese hypothetischen Steueraufkommen, die auf dem gekappten zu 
versteuernden Einkommen beruhen, gemeindeweit sowie landesweit aufsummiert. 
(4) Dadurch ist es möglich festzustellen, welchen Anteil das hypothetische Aufkommen einer 
Gemeinde an dem hypothetischen Steueraufkommen aller Gemeinden eines Landes ausmacht. 
(5) Dieser Anteilssatz wird auf den jeweiligen „Ländertopf“ angewendet, jede Kommune 
bekommt den entsprechenden Betrag zugewiesen. Durch die Verwendung von Sockel-
beträgen wird die interkommunale Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 
maßgeblich beeinflusst. 
 
Zuweisungen aus dem Einkommensteuerersatz/Familienleistungsausgleich:  
 
Indirekte Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen ab 1996: 
Umsatzsteuerbeteiligung als Ausgleich für die reduzierte Einkommensteuerbeteiligung  
 
(Familienleistungsausgleich/Einkommensteuerersatz, Art. 1 b FAG) 
Die veränderte Abrechnung des Kindergeldes durch die Neuregelung des Familienleistungs-
ausgleichs ab 1996 führte zu Mindereinnahmen von Ländern und Kommunen bei der 
Einkommensteuer. Diese für die Länder und Gemeinden überproportionalen Belastungen 
werden durch einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer ausgeglichen. 
Der Freistaat gibt seinen erhöhten Länderanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 5,5 % (nach 
dem Aufteilungsverhältnis der Einkommensteuer zwischen Gemeinden und Land mit  
15 : 42,5, d.h. zu 26,08 % an die Kommunen) zum Ausgleich der Mindereinnahmen durch den 
Familienleistungsausgleich (höhere Kinderfreibeträge, höheres Kindergeld) weiter.  Die 
Aufteilung des bayernweiten Aufkommens erfolgt unter Anwendung der für die Einkommen-
steuerbeteiligung gültigen Schlüsselzahl, also ab dem Jahr 2018 bis 2020 mit 
 

0,0010918 
 
 

Danach ergab sich für das Jahr 2019 ein Beteiligungsbetrag in Höhe von  
 

678.930 Euro (Ansatz: 692.200 €) 
 
 



Für die zurückliegenden Jahre erhielt die Stadt folgende Beteiligungsbeträge: 
 
 
Jahr Re.-Erg.
2019 678.930 €
2018 678.117 €
2017 644.623 €
2016 654.632 €
2015 597.442 €
2014 604.298 €
2013 582.691 €
2012 565.303 €
2011 500.764 €
2010 533.290 €
2009 486.195 €
2008 399.929 €
2007 392.792 €
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Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer:      
  
Das Aufkommen aus der Umsatzsteuerbeteiligung belief sich im Jahr 2019 auf  
1.456.051 €  (Ansatz: 1.287.000 €).  
 
Jahr Re.-Erg.
2019 1.456.051 €
2018 1.319.339 €
2017 1.020.284 €
2016 805.113 €
2015 789.186 €
2014 609.898 €
2013 593.513 €
2012 589.388 €
2011 493.373 €
2010 462.174 €
2009 454.969 €
2008 416.424 €
2007 402.266 €
2006 356.776 €

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

Jahr

Re.-Erg.

 
 
Nach § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden 2,2 Prozent des um die 
Vorwegbeträge des Bundes gekürzten Aufkommens der Umsatzsteuer zuzüglich eines 
Festbetrags im Jahr 2018 von bundesweit 2.760 Mio EUR. Der Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer wird ab dem Jahr 2018 nicht mehr nach Übergangsschlüsseln, sondern nach  
§ 5a  des Gemeindefinanzreformgesetzes in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung 
vollständig nach dem fortschreibungsfähigen endgültigen Schlüssel verteilt. 
Berechnungskomponenten für den endgültigen Schlüssel sind nach § 5a Abs. 2 des 
Gemeindefinanzreformgesetzes in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung in Verbindung mit 
der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfeststellungsverordnung, der der Bundesrat am 22. Sept.  2017 
zugestimmt hat, 
 

 zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, 
 zu 50 % die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort der 

Jahre 2013 bis 2015 
 und 



 zu 25 % die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2012 bis 
2014. 

  
Beschäftigtenzahlen und Entgeltsummen werden hebesatzgewichtet (§ 5 b des Gemeinde-
finanzreformgesetzes). 
 
Die entsprechend ermittelte Schlüsselzahl für Weißenhorn beträgt ab dem Jahr 2018 (für die 
Jahre 2018 bis 2020): 
 

0,001038647 (bisher: 0,001044628) 
 
 
 
Erläuterung zum erhöhten Umsatzsteueranteil ab dem Jahr 2015 ff. : 
Flüchtlingsbedingte Entlastungen der Länder und Kommunen: 
 
Der starke Anstieg der Umsatzsteuerbeteiligung ab dem Jahr 2015 basiert auf den vom Bund 
zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln zur Entlastung der Kommunen. 
 
Im Jahr 2017 wurden vom Bund zusätzliche Mittel in Höhe von 1,5 Mrd. Euro zur Entlastung 
der Kommunen zur Verfügung gestellt, wovon der Anteil Bayerns von bisher rd. 81 Mio. 
Euro (für die Jahre 2015 und 2016) auf 242 Mio. Euro ab dem Jahr 2017 gestiegen ist. 
Im Jahr 2018 stellte der Bund 2,76 Mrd. zur Entlastung der Kommunen bereit, wovon auf 
Bayern ein Anteil von rd. 467,6 Mio. entfiel. 
 
Im Jahr 2019 wurden vom Bund insgesamt 3,4 Mrd. Euro Verfügung gestellt, wovon der 
Anteil Bayerns rd. 576,0 Mio. Euro betrug. 
 
 
 
2. Gesamtergebnis der Haushaltsrechnung 
 
2.1  Vergleich von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 
 
Rechnungsjahr 2019:   

Haushaltsteil Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Differenz in Euro 
Verwaltungshaushalt 40.448.000,--  € 45.915.711,25  € +     5.467.711,25  €  
Vermögenshaushalt 13.885.000,--  € 11.935.247,45  € -     1.949.752,55  € 
Gesamthaushalt 54.333.000,--  € 57.850.958,70  € +    3.517.958,70  € 

Nachrichtlich:   
 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Differenz 
Zuführung vom VwHH zum VmHH 2.926.500,00 € 9.719.435,82 € 6.792.935,82 €  
Zuführung vom VmHH zum VwHH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Zuführung zur allg. Rücklage 0,00 € 3.962.542,37 € +            3.962.542,37 € 
Entnahme a.d. allg. Rücklage 3.929.100,00 € 0,00 € -            3.929.100,00 € 
Kreditaufnahme  0,00 € 0,00 €                      0,00 € 
Tilgung 292.300,00 € 292.224,00 € -                        76,00 € 

 
2.2 Gegenüberstellung der Planansätze und der Rechnungsergebnisse der Vorjahre:  
 
Rechnungsjahr 2018:   

Haushaltsteil Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Differenz in Euro 
Verwaltungshaushalt 37.170.700,--  € 36.018.490,68  € -     1.152.209,32  €  
Vermögenshaushalt 20.645.000,--  € 15.525.899,79  € -     5.119.100,21  € 
Gesamthaushalt 57.815.700,--  € 51.544.390,47  € -    6.271.309,53  € 



Nachrichtlich:   
 Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Differenz 
Zuführung vom VwHH zum VmHH 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
Zuführung vom VmHH zum VwHH 5.740.700,00 € 3.611.816,91 € - 2.128.883,09,00 € 
Zuführung zur allg. Rücklage 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 
Entnahme a.d. allg. Rücklage 13.304.600,00 € 8.499.678,39 € -            4.804.921,61 € 
Kreditaufnahme  0,00 € 0,00 €                      0,00 € 
Tilgung 292.300,00 € 292.224,00 € -                        76,00 € 

 
 
Rechnungsjahr 2017:   

Haushaltsteil Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Differenz in Euro 
Verwaltungshaushalt 36.891.000,--  € 39.521.524,51  € +    2.630.524,51  €  
Vermögenshaushalt 15.180.500,--  € 10.081.672,81  € -     5.098.827,19  € 
Gesamthaushalt 52.071.500,--  € 49.603.197,32  € +    2.468.302,68  € 

Nachrichtlich:   
 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Differenz 
Zuführung vom VwHH zum VmHH 2.321.400,00 € 6.669.907,99 € +        4.348.507,99 €  
Zuführung vom VmHH zum VwHH 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 
Zuführung zur allg. Rücklage 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 
Entnahme a.d. allg. Rücklage 9.298.600,00 € 1.312.267,79 € -        7.986.332,21 € 
Kreditaufnahme  0,00 € 0,00 €                      0,00 € 
Tilgung 293.100,00 € 292.786,00 € -                     314,00 € 

 
Rechnungsjahr 2016:   

Haushaltsteil Ansatz 2016 Ergebnis 2016 Differenz in Euro 
Verwaltungshaushalt 32.257.000,--  € 43.016.255,27  € +    10.459.255,27  €  
Vermögenshaushalt 16.380.000,--  € 12.580.051,00  € -       3.799.949,00  € 
Gesamthaushalt 48.637.000,--  € 55.596.306,27  € +      6.959.306,27  € 

Nachrichtlich:   
 Ansatz 2016 Ergebnis 2016 Differenz 
Zuführung vom VwHH zum VmHH 0,00 € 10.493.546,40 € +      10.493.546,40 €  
Zuführung vom VmHH zum VwHH 93.000,00 € 0,00 € -       93.000,00 € 
Zuführung zur allg. Rücklage 0,00 € 6.953.441,56 € +        6.953.441,56 € 
Entnahme a.d. allg. Rücklage 9.378.000,00 € 0,00 € -        9.378.000,00 € 
Kreditaufnahme  0,00 € 0,00 €                      0,00 € 
Tilgung 424.100,00 € 424.022,32 € -                     77,68 € 

 
Rechnungsjahr 2015:   

Haushaltsteil Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Differenz in Euro 
Verwaltungshaushalt 30.000.000,--  € 34.680.702,04  € +    4.680.702,04  €  
Vermögenshaushalt 9.220.000,--  € 11.507.519,78  € +     2.287.519,78  € 
Gesamthaushalt 39.220.000,--  € 46.188.221,82  € +    6.968.221,82  € 

Nachrichtlich:   
 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Differenz 
Zuführung vom VwHH zum VmHH 2.104.000,00 € 7.193.728,32 € +      5.089.728,32 €  
Zuführung vom VmHH zum VwHH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Zuführung zur allg. Rücklage 0,00 € 8.728.966,87 € +      8.728.966,87 € 
Entnahme a.d. allg. Rücklage 750.000,00 € 0,00 € -         750.000,00 € 
Kreditaufnahme  0,00 € 0,00 € -                     0,00 € 
Tilgung 190.900,00 € 235.781,67 € +         44.881,67 € 

 
 
 

3.      Verwaltungshaushalt 
 
3.1     Rechnungsergebnis 2019 
          Der Verwaltungshaushalt  2019 schließt in der Summe mit bereinigten Solleinnahmen 
          und Sollausgaben i.H.v.  45.915.711,25 € 
          ab. 
          Der bereinigte Soll-Überschuss des Verwaltungshaushaltes i.H.v. 9.719.435,82 € 
          wurde vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt zugeführt.        



3.2     Rechnungsergebnisse der Verwaltungshaushalte in den zurückliegenden Jahren: 
          

Jahr Verwaltungshaushalt (Rechnungsergebnis) Abweichung in % 
2009 23.965.881,56 € -    10,82 
2010 23.220.953,24 € -      3,11 
2011 24.770.326,62 € +     6,67 
2012 28.987.544,10 € +   17,03 
2013 27.250.144,80 € -      5,99 
2014 32.604.094,90 € +   19,67 
2015 34.680.702,04 € +     6,369 
2016 43.016.255,27 € +   24,035  
2017 39.521.524,51 € -      8,125  
2018 36.018.490,68 € -      8,863  
2018 45.915.711.25 € +     27,478  

 
 
3.3    Wichtige Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Überblick 

 
 
Rechnungsergebnisse 2019  
 
a) Steuern und Umlagen / sonstige allgemeine Zuweisungen 
 

Einnahmeart Re-Ergebnis 2019 Haushaltsansatz Mehr-/Weniger 
 in Euro in Euro in Euro 
Grundsteuer A 69.674,85 71.000,00 -             1.325,15 
Grundsteuer B 1.742.492,24 1.680.000,00 +          62.492,24 
Gewerbesteuer 16.635.675,74 12.000.000,00 +     4.635.675,74 
Gemeindeanteil a d. 
Einkommenssteuer 

9.476.285,00 9.499.000,00 -          22.715,00 

Gemeindeanteil a. d. 
Umsatzsteuer 

1.456.051,00 1.287.000,00 +        169.051,00 

Hundesteuer  42.065,00 37.000,00 +           5.065,00 
Grunderw.St. Art. 8 FAG 330.504,31 170.000,00 +       160.504,31 
Familienleistungsausgl. 
EKSt. Ersatz Art. 1 b FAG 

678.930,00 692.200,00 -         13.270,00 

 
Zws.:Steueraufkommen:*) 

30.431.678,14 25.436.200,00 +    4.995.478,14 

Finanzzuw.Art. 7 FAG 247.491,12 247.800,00 -              308,88 
Schlüsselzuweisung 0,00 0,00 0,00 
Einnahmen aus Steuern 
und Zuweisungen: 

30.679.169,26  25.684.000,00 +    4.995.169,26 

 
Das Gesamtsteueraufkommen *) (Re.-Erg.) des Jahres 2019 lag mit 30.431.678,14 Euro (Vj. 
17.651.976,88 Euro) deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres. 
Neben dem überragenden Ergebnis beim Gewerbesteueraufkommen lagen auch die Einnahmen 
aus der Grundsteuer B, der Umsatzsteuerbeteiligung und der Grunderwerbsteuer deutlich über 
den Ansätzen. 
 
Die Umlagenbelastungen aus der Kreis- und Gewerbesteuerumlage schlugen in Summe mit 
12.123.237,28 Euro zu Buche. 
Saldiert man die im Jahr 2019 entrichteten Umlagen vom Steueraufkommen des Jahres 2019 
(30.431.678,14 Euro), so standen vom Gesamtsteueraufkommen des Jahres 2019 stolze 
18.308.440,86 Euro bzw. 60,16 % als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. 
(Vj. 5.232.346,63 Euro bzw. 29,64 %).  



Die Steuerkraft im Jahr 2019 (Basisjahr 2017) lag mit 1.437,01 Euro/Einw. geringfügig über dem 
Landesdurchschnitt. In den Jahren (2015, 2016, 2017) lag die Steuerkraft der Stadt jeweils unter 
dem Landesdurchschnitt. 
 
2019 (19.307.648 € / 1.437,01 € / Einw.); (Landesdurchschnitt 2019: 1.427,18 €/Einw.); 
2018 (22.451.017 € / 1.671.96 € / Einw.); (Landesdurchschnitt 2018: 1.376,42 €/Einw.); 
2017 (15.954.610 € / 1.196,98 € / Einw.); (Landesdurchschnitt 2017: 1.318,78 €/Einw.); 
2016 (15.144.235 € / 1.141,41 € / Einw.); (Landesdurchschnitt 2016: 1.249,82 €/Einw.); 
2015 (11.309.496 € / 855,23 € / Einw.); (Landesdurchschnitt 2015: 1.142,79 €/Einw.); 
 
 
b) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 
 
Nachfolgend einige der nennenswerten Einnahmen aus den jeweiligen Gruppierungen 
 
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben (Grupp. 10, 11)  
 
(Grupp. 10, 11):  Ansatz 2019:  2.851.000,00 Euro;  Re.-Erg. 2019:  2.749.334,08 Euro 
 
 

HHST-NR. Bezeichnung Ansatz 2019 Re.-Erg. 2019 
0500.1000 Standesamtsgebühren 24.000,00 € 24.770,50 € 
1100.1000 Verwaltungsgebühren 28.000,00 € 33.638,63 € 
1110.1000 Verwaltungsgebühren 78.000,00 € 88.019,01 € 

1300.1100 
Gebühren f.d.Inanspruchnahme d.Feuerwehr 
(Kostenpfl.Einsätze,sonst.Kostenersätze) 18.000,00 € 36.353,60 € 

3311.1100 Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen 20.000,00 € 15.187,60 € 
3320.1102 Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 7 % USt. 100.000,00 € 95.114,68 € 
3400.1100 Eintrittsgelder f.kulturelle Veranstalt- ungen 58.000,00 € 6.550,00 € 
4640.1100 Benutzungsgebühren 75.000,00 € 38.513,40 € 
5500.1100 Ben. Gebühren f.d.Sporthallen v.Vereinen 25.000,00 € 25.107,54 € 
5700.1100 Badegebühren 140.000,00 € 121.785,67 € 
5710.1110 Eintrittsgebühren Schulen u.Vereine-KSH 24.000,00 € 18.208,23 € 
7000.1100 Kanalbenutzungsgebühren 1.397.000,00 € 1.368.884,82 € 
7200.1000 Gebühren für Müllsäcke 7.000,00 € 5.571,00 € 
7200.1100 Gebühren für Müllabfuhr 621.000,00 € 637.339,96 € 
7500.1100 Gebühren für Bestattungsdienstleistungen 48.000,00 € 46.762,51 € 
7500.1110 Leichenhausgebühren 5.000,00 € 2.130,00 € 
7500.1120 Grabplatzgebühren 125.000,00 € 122.971,47 € 
  Summen: 2.793.000,00 € 2.686.908,62 € 

 
 
Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 
(Grupp. 13/14/15) 
 
(Grupp. 13,14,15):  Ansatz 2019:  1.094.600,00 Euro;  Re.-Erg. 2019:  1.012.036,85 Euro 
 
 

HHST-NR. Bezeichnung Ansatz 2019 Re.-Erg. 2019 
2110.1302 Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung 55.000,00 € 57.731,70 € 
2120.1302 Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung 21.000,00 € 18.902,60 € 
2200.1302 Essensgeld/Verpflegung (Ganztageszug) 17.400,00 € 16.655,40 € 
2201.1400 Mieteinnahmen (voll stpfl.Nutzung); Anmietung durch Firmen 12.000,00 € 8.772,50 € 
2201.1410 Mieteinnahmen f.Gymnastikraum 3.500,00 € 3.657,57 € 
2201.1420 Mieteinnahmen a.Sportveranstaltungen (Ve reine, sonst.Sportveranstaltungen) 4.500,00 € 5.893,66 € 
2201.1430 Mieteinnahmen a.sonst.Nutzungen (USt.fre ie Umsätze); Priv.Veranstaltungen 14.000,00 € 12.423,61 € 



3311.1410 Mieten f.Stadttheater f.Fremdveranstalt. 15.000,00 € 15.995,35 € 
3320.1510 Umsatzsteuerrückverg.(Vorsteuern) 22.800,00 € 33.265,35 € 
3330.1400 Miete 25.200,00 € 25.200,00 € 
5700.1510 Umsatzsteuerrückvergütung 63.700,00 € 35.857,40 € 
5700.1520 Umsatzsteuer aus Einnahmen 12.000,00 € 10.085,99 € 
7200.1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. 26.800,00 € 27.619,04 € 
7710.1300 Einnahmen aus Verkauf 15.000,00 € 2.614,29 € 
8160.1300 Entgelte f.Wärmelieferungen 140.000,00 € 148.939,22 € 
8160.1520 Mehrwertsteuer aus Einnahmen 22.400,00 € 28.298,46 € 
8401.1400 Miet-, Pachteinnahmen, Nebenk.  "Anno" 20.000,00 € 30.265,70 € 
8550.1300 Erlös aus Holzverkauf 260.000,00 € 202.438,25 € 
8800.1400 Mieten und Pachten 165.000,00 € 122.839,72 € 
8800.1420 Pachteinnahmen für städt. Grundstücke 20.000,00 € 21.591,64 € 
  Summen: 935.300,00 € 829.047,45 € 

 
 
 
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Grupp. 16/17) 
 
(Grupp. 16, 17):  Ansatz:  9.379.500,00 Euro;   Re.-Erg.:  9.960.140,12 Euro 
 
 

HHST-NR. Bezeichnung Ansatz 2019 Re.-Erg. 2019 
0300.1630 Verwaltungskostenbeitr.v.Schulverband Mittelschule W'horn u. "BgA PV-Anlage 44.000,00 € 46.690,64 € 
0300.1650 Verwaltungskostenbeitrag v. Eigenbetrieb "Städt. Wasserwerk" 127.000,00 € 110.633,00 € 
0300.1690 Verwaltungkostenbeitr.v. UA 5700,5710,70 00,7200,8160 241.000,00 € 242.021,81 € 
0600.1690 Verwaltungskostenbeiträge (von UA 7500) 45.000,00 € 48.638,30 € 
0610.1690 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten- beiträge) 82.000,00 € 92.096,72 € 
2110.1712 Zuweisungen f.lfd.Zwecke (v.Land),offene Ganztagesschule u.Hort in der Schule 145.600,00 € 175.590,00 € 
2120.1712 Zuweisungen f.lfd.Zwecke (v.Land),gebund Ganztagesklasse und OGTS 51.900,00 € 41.173,00 € 
2200.1620 Gastschülerbeiträge 586.600,00 € 628.500,00 € 
2200.1710 Zuweisungen d.Staates (Lehrpersonalkoste n u. Lermittelfr.n.Art. 21 BaySchFG) 1.670.600,00 € 1.861.528,51 € 
2200.1711 Zuschuss Freistaat Bayern - offene Ganzt agsschule 43.200,00 € 43.673,00 € 
2200.1720 Zuweisng. v. Gemeinden u. Gemeindeverbän 2.547.400,00 € 2.510.624,65 € 
2201.1620 Erstattungen v.lfd.Betriebausg.(hoheitl. Bereich) v.Landkr.NU gem.Vereinbarung 75.000,00 € 107.217,56 € 
2900.1710 Staatszuschuß für Schülerbeförderung 103.650,00 € 103.797,00 € 
3211.1710 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke,LfD Personalkostenzusch.f.Inventarisierung 43.000,00 € 11.560,00 € 
4390.1720 Zuschuss vom Landkreis f.Familienstütz- punkt 32.000,00 € 32.303,00 € 
4640.1700 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund (Sprach-Kita) 25.000,00 € 25.000,00 € 
4640.1710 Betriebskostenförderung städt.Kita's 450.000,00 € 541.962,51 € 
4640.1711 Betriebskostenförderung Kita's (freigeme innützige Träger) 1.200.000,00 € 1.435.738,99 € 
4640.1720 Zuschüsse d.Bezirks f. Integrativkinder 20.000,00 € 13.083,94 € 
6300.1710 Kfz-Steueranteile / Straßenunterhaltungs zuschuss (Art. 13 b Abs.2 S.1 FAG) 184.400,00 € 184.400,00 € 
7000.1690 Erstatt.Straßenentwässerungskost.v.UA630 107.000,00 € 84.585,16 € 
7200.1660 Kostenerstatt.Abfallwirtschaftsbetrieb 93.700,00 € 94.812,14 € 
7700.1695 Verrechnung Fuhrpark 149.900,00 € 170.213,34 € 
7710.1630 Erstatt.v.Ausg.des Verwaltungshaushaltes v.Zweckverbänden u.dgl. 16.000,00 € 15.917,24 € 
7710.1691 Lohnverrechnungen Bauhof 1.075.000,00 € 1.132.519,48 € 
8550.1680 Rückers.v.Kreisspitalst.und NBR f.Wald- bewirtschaftung 20.000,00 € 25.625,76 € 
  Summen: 9.178.950,00 € 9.779.905,75 € 

 
 
 
 
 
 



Übrige Finanzeinnahmen (Grupp. 21,22,24-28)  
 
(Grupp. 21,22,24-28):  Ansatz 2019:  1.336.200,00 Euro; Re.-Erg. 2019:  1.438.477,69 Euro 
 

HHST-NR. Bezeichnung Ansatz 2019 Re.-Erg. 2019 
0340.2610 Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen 30.000,00 € 164.494,86 € 
8100.2200 Konzessionsabgaben (Stromnetzbetreiber) 385.000,00 € 382.253,22 € 
8130.2200 Konzessionsabgaben (Gasnetzbetreiber) 29.000,00 € 32.752,21 € 
8150.2200 Konzessionsabgaben (Wasserwerk) 30.000,00 € 56.189,03 € 
8800.2100 Gewinnant. am Rechtlerwald Oberhsn.und Wallenhausen 1.000,00 € 800,00 € 
9100.2700 Kalkulatorische Einnahmen, Abschreibung. 511.300,00 € 475.905,36 € 
9100.2750 Verzinsung des Anlagekapitals 339.150,00 € 314.178,00 € 
  Summen: 1.325.450,00 € 1.426.572,68 € 

 
 
 
3.4) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
 
3.4.1) Umlagen 
 

Ausgabeart Re.-Ergebn. 2019      
in € 

Ansatz 2019            
in € 

Mehr-/Weniger                 
in € 

Gewerbesteuerumlage *) 2.759.028,00 2.258.800,00 +     500.228,00 
Solidarumlage (netto) 0,00  0,00 0,00 
Kreisumlage 9.364.209,28 9.364.200,00 +                9,28 
Summe: 12.123.237,28 11.623.000,00  

*) abhängig von den Gewerbesteuer-Isteinnahmen 
 

 
 
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

Jahr 2018 2019 2020

Erhöhte GewSt-Umlage
"FDE" 4,30% wegfall wegfall
Erhöhte GewSt-Umlage
"Solidarpakt" 29,00% 29,00% wegfall
Anteil Land 20,50% 20,50% 20,50%
Anteil Bund 14,50% 14,50% 14,50%
Gesamtumlage 68,30% 64,00% 35,00%  
 
 
  
3.4.2) Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (nach Gruppierungen) 
 

Bezeichnung Bezeichnung Ansatz 2019 Re.-Erg. 2019 
(-)Mehr-/ 
(+)Weniger 

Grupp. 50 - 51 
Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anlagen, 
Unterhalt.d.sonst.unbewegl.Vermögens 2.725.500,00 € 1.804.512,03 € 920.987,97 € 

Grupp. 52 Geräte- und Ausrüstungsgegenstände 318.600,00 € 265.162,24 € 53.437,76 € 
Grupp. 53 Mieten und Pachten 508.450,00 € 519.731,37 € - 11.341,37 € 
Grupp. 54 Bewirtschaftungskosten 801.900,00 € 805.820,29 € -  3.920,29 € 
Grupp. 55 Haltung von Fahrzeugen 174.400,00 € 147.561,56 € 26.838,44 € 



Grupp. 56 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.444.850,00 € 2.232.092,14 € 212.757,86 € 
Grupp. 64 - 66 Steuer, Versicherungen, Geschäftsausgaben 1.404.800,00 €  1.147.426,47 € 257.373,53 € 
Grupp. 67 (670 - 674) Erstattungen von Ausgaben den Verwaltungshaushaltes 213.000,00 €  209.063,34 € 3.936,66 € 
Grupp. 67 (675 - 679) Innere Verrechnungen, VwKostenbeitröge, Geb.an AWB, u.a. 2.061.250,00 €  2.021.210,13 €  40.039,87 € 
Grupp. 68 (680 - 685) Kalkulatorische Kosten 850.450,00 €  790.083,36 € 60.366,64 € 

 
 
3.4.3) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen 
 

Bezeichnung Bezeichnung Ansatz 2019 Re.-Erg. 2019 
(-)Mehr-/ 
(+)Weniger 

Grupp. 70 

Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Musik, 
Sport, Kultur, Musikschule, Kirchen u.Soziales, Kindergärten, 
etc.) 2.970.950,00 € 3.120.168,23 € - 149.218,33 €  

Grupp. 713 Umlagen an Zweckverbände u. dgl.  393.850,00 €  393.815,13 € 34,87 €  

Grupp. 711 / 712 / 
715/716/717/718 

Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse  für laufende Zwecke (an 
Land, Gemeinden u. Gemeindeverbände, komm.Sonder- 
rechnungen, priv. Untern.,übrige Bereiche) 48.800,00 € 38.783,50 € 10.016,50 € 

 
 
Die vorstehende Tabelle beinhaltet im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die 
Musikschule Weißenhorn e.V. (307.582,40 €), die Betriebskostenförderung an die frei-
gemeinnützigen Kindergartenträger (2.647.341,77 €), sowie die Betriebskostenumlage an den 
Schulverband Mittelschule Weißenhorn mit (393.815,33 €).  
 
 
3.5.1  Zinsaufwendungen/Pro-Kopf-Verschuldung 
 
Für Kreditzinsen (ohne Kassenkredite und ohne Innere Darlehen) 
mussten im Jahr 2019 4.931,23 € 
aufgewendet werden (Vorjahr:  5.807,70 €). 
 
Kassenkredite mussten im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen. 
Zinsaufwendungen für Kassenkredite 0,00 € 
 
Die Aufwendungen für Verwahrentgelte auf Sicht- bzw. Termineinlagen 
der Stadtkasse bei den Hausbanken beliefen sich im Jahr 2019 auf 55.735,24 €  
 
Der Gesamtschuldendienst der Stadt (Zins- und Tilgungsbelastung) 
belief sich im Jahr 2019 auf                                                                     297.155,23 € *) 
(Vorjahr: 298.031,90 €).  *) ohne Innere Darlehen u.ohne Kassenkredite 
Der Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2019 belief sich auf 1.461.104,00 €. 
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt (ohne Eigenbetrieb und ohne Schulverband)                                                                       
beträgt zum 31.12.2019 (13.442 Einw.zum 31.12.2018)  rd. 108 Euro / Einw.; 
     
Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung für kreisangehörige Gemeinden der 
Einwohnergrößenklasse 10.000 bis unter 20.000 betrug zum 31.12.2018  659 Euro / Einw. ; 
 
Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aller Landkreisgemeinden zum 31.12.2018 lag 
bei 405 € (ohne Schulverbände, Eigenbetriebe, etc.).  
 



Nachstehend die Pro-Kopf-Verschuldung einzelner Landkreisgemeinden zum 31.12.2018 
im Vergleich: (ohne Eigenbetriebe, Schulverbände etc.) 
 
Vöhringen 401 €, Weißenhorn 131 €, Illertissen 278 €, Elchingen 304 €, Nersingen 378 €, 
Senden 506 €, Neu-Ulm 482 €; 
 
 
3.5.2 Zinseinnahmen 
 
Wie im Vorjahr konnten auch im Jahr 2019 keine Guthabenzinsen auf Sicht- bzw. Termin- 
einlagen bei den Hausbanken verbucht werden.  
 
3.6 Kasseneinnahmereste 2019 
 
Die bereinigten Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt betragen 179.544,59 €. 
Diese Kasseneinnahmereste beruhen z.T. auf Sollstellungen die noch in 2019 getätigt wurden, 
jedoch erst im Jahr 2020 fällig werden. 
 
Die bereinigten Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt belaufen sich auf  920,35 €. 
Hierbei handelt es sich zumeist um Beitragsforderungen, welche teils gestundet sind oder ggf.  
um Beiträge welche im Jahr 2019 zum Soll gestellt wurden, deren Fälligkeit jedoch im neuen 
Rechnungsjahr liegt. 
 
 
 
4.1 Entwicklung der Gebühren und Entgelte 
 
a) Rechtsgrundlage 
 
Nach Art. 62 der Gemeindeordnung für Bayern (GO) hat die Stadt die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Einnahmen 
 
1.  soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von ihr erbrachten 
     Leistungen  
2.  im Übrigen aus Steuern 
zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. 
 
Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist 
oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Kreditaufnahmen sind eine Vorausbelastung der 
Haushalte künftiger Jahre und sollten daher nur subsidiär nach Ausschöpfung aller anderen 
Deckungsmöglichkeiten in Betracht kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben der in Folge genannten Gebührenhaushalte   
       
 
  VwHH 

Ausgaben in € 
Re-Ergebnis 

VwHH 
Einnahmen in € 

Re-Ergebnis 

+ Überschuss /  
- Zuschussbedarf 

in € 
UA Einrichtung 2019 2019 2019 

4640 Kindertageseinricht. 4.104.484,56 2.057.214,14 -  2.047.270,42 
5700 Freibad 572.338,89 176.430,55 -     395.908,34 
5710 Kleinschwimmhalle 157.116,36 31.578,78 -     125.537,58 
7000 Abwasserbeseitigung *1) 1.223.154,84 1.457.942,29 +     234.787,45  
7200 Abfallbeseitigung     *2) 803.510,25 765.342,14 -       38.168,11 
7300  
7301 

Märkte 38.232,05 17.677,75 -      20.554,30 

7500 Bestattungswesen     *3) 329.152,93 172.760,98 -    156.391,95 
*1)  -/-   *2)  ohne Grupp. 640 u. 655; *3)  ohne Grupp. 161, 513  

 
 
4.2 Einzelne Gebührenhaushalte 
 
4.2.1 Kindertageseinrichtungen 
 
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der zehn bestehenden Kindertageseinrichtungen im Zeitraum 2015 bis 2019. 

 
Einnahmen / Ausgabenübersicht (Rechnungsjahr) 
 
Rechnungsjahr 2015 

€ 
2016 

€ 
2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Gesamteinn. (VwHH) 1.798.331,60 1.793.370,33 1.788.469,56 1.749.277,07 2.057.214,14 
Gesamtausg. (VwHH) 3.444.535,60 3.480.522,90 3.624.704,25 3.803.249,79 4.104.484,56 
Zuschussbedarf -  1.646.204,00 -  1.687.152,57 -  1.836.234,69 -  2.053.972,72 -  2.047.270,42 
Personalaufwand f.d. städt. 
Kindertageseinrichtungen 

907.693,83 984.856,26 958.779,39 987.990,09 1.075.140,96 

      
Gebühreneinn.der städt. 
Kindertageseinrichtungen 

72.587,71 82.506,40 85.077,10 87.118,30 38.513,40 

Betriebskostenförderung 
Bund/Land für die städt.  
Kindertageseinrichtungen 

469.176,35 441.085,41 436.729,12 362.742,97 566.962,51 

Zuschuss Bezirk           
Städt. Einrichtungen 

22.233,95 12.517,69 13.885,71 26.707,94 13.083,94 

Nachrichtlich:      
Betriebskostenförderung 
Bund/Land für Einr.d. 
freigemeinn.Träger 

1.234.061,92 1.238.222,98 1.252.454,23 1.233.277,81 1.435.738,99 

Zahlungen Stadt an frei-
gemeinnützige Träger 
einschl.Betriebskostenförd. 
Bund/Land 

2.354.338,94 2.240.666,51 2.317.323,99 2.460.137,91 2.647.341,77 

 
4.2.2  Badbetriebe 
 
Mit Wirkung ab 01.01.2005 wurden die beiden Bäder zu einem Bäderbetrieb „BgA“ (Betrieb 
gewerblicher Art) zusammengefasst.  
 



Den Gesamtausgaben für die Bäderbetriebe i.H.v. (einschl. kalkulat.Kosten)  729.455,35 € 
stehen Einnahmen i.H.v. 208.009,33 € 
gegenüber. 
 
Für den laufenden Betrieb der Bäder fielen im Jahr 2019 Ausgaben i.H.v.  610.321,21 € *) 
*) ohne kalkulatorische Kosten;  
an. Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung) betragen 119.134,14 €. 
 
Das Betriebskostendefizit ohne kalkulatorische Kosten beläuft sich auf  402.311,88 € 
                                          mit kalkulatorischen Kosten 521.446,02 € 
 
Der Kostendeckungsgrad der Bäderbetriebe lag im Jahr 2019 bei rd. 28,52 %. 
 
Beim Freibad wurden in 2019 Eintrittsgebühren i.H.v. 121.785,67 € 
(Ansatz: 140 T€) vereinnahmt.  
Bei der Schwimmhalle wurden aus dem öffentlichen Badebetrieb Einnahmen  
in Höhe von 2.395,32 € 
erzielt. Die Gebühren für das Schulschwimmen beliefen sich auf  18.208,23 €. 
 
 
Rechnungsjahr 2015 2016 2017 2018 2019
Einn. VwHH (Freibad) 211.132,00 € 199.100,59 € 167.839,53 € 197.608,08 € 176.430,55 €
Ausg. VwHH (Freibad) 515.174,20 € 579.958,10 € 559.825,26 € 566.739,71 € 572.338,99 €
Zuschussbedarf -304.042,20 € -380.857,51 € -391.985,73 € -369.131,63 € -395.908,44 €
nachrichtl. Kalk.Kosten
Abschreibung 83.296,38 € 81.082,87 € 75.019,36 € 69.953,09 € 68.401,32 €
Verzinsung 55.537,00 € 52.310,00 € 49.381,00 € 46.750,00 € 32.262,00 €
Eintrittsgebühren 146.395,75 € 115.136,25 € 114.823,98 € 135.697,54 € 121.785,67 €

Einn. VwHH (KSH) 39.736,81 € 30.155,18 € 18.822,64 € 28.377,17 € 31.578,78 €
Ausg. VwHH (KSH) 147.575,15 € 148.284,33 € 130.828,40 € 151.759,41 € 157.116,36 €
Zuschussbedarf -107.838,34 € -118.129,15 € -112.005,76 € -123.382,24 € -125.537,58 €
nachrichtl. Kalk.Kosten
Abschreibung 9.134,33 € 12.789,84 € 13.423,69 € 14.244,36 € 14.067,82 €
Verzinsung 2.949,00 € 7.137,00 € 6.746,00 € 6.450,00 € 4.403,00 €
Eintrittsgebühren (öffentl.
Badebetrieb) 2.766,36 € 2.660,28 € 2.340,19 € 2.366,82 € 2.395,32 €  
 
 
 
4.2.3 Abwasserbeseitigung 
 
Beim UA 7000 Abwasserbeseitigung stehen den Aufwendungen mit 1.223.154,84 € 
Einnahmen in Höhe von 1.457.942,29 € 
gegenüber.  
Im Haushaltsplan 2019 waren Ausgaben in Höhe von  1.491.550,00 €  
und Einnahmen in Höhe von  1.528.600,00 €  
veranschlagt. 
 
Der letztmalige 4-jährige Kalkulationszeitraum umfasste die Jahre 2015 bis 2018. Zum 
Abschluss des Rj. 2018 wies der UA 7000 eine Unterdeckung in Höhe von 99.215,28 Euro aus.  
Die im Jahr 2018 erstellte Neukalkulation der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 
2019 bis 2022 erfolgte auf Basis der Finanzplanungsdaten zum Haushalt 2018.  
In die Kalkulation wurde die vorläufige Unterdeckung aus der Nachkalkulation 2015 bis 2018 
(214.400 Euro) einbezogen.  



Die auf Basis der Finanzplandaten des FB 4 erstellte Neukalkulation für die Jahre 2019 – 2022 
ergab eine Erhöhung der Abwassergebühren von bisher 1,62 Euro/m³ auf 2,01 €/m³ Abwasser. 
Die aus dem Jahresabschluss 2019 resultierende Überdeckung i.H.v. 234.787,45 € kompensiert 
den Verlustvortrag aus dem Jahr 2018 mit 99.215,28 € vollständig. Zum Rechnungsabschluss 
2019 ergibt sich rechnerisch eine Überdeckung in Höhe von 135.572,17 €. 
 
 
4.2.4 Abfallbeseitigung 
 
Den Ausgaben beim UA 7200 (Abfallbeseitigung) mit 776.958,93 € *) 
stehen Einnahmen i.H.v. 765.342,14 € 
gegenüber. 
*) excl. Fondsbeitrag Altdeponien HHSt. 7200.6400; excl. Müll aus öffentl. Anlagen 7200.633; excl.  7200.6550; excl. 50% a. HHSt. 7200.6791 
und 7200.6795 

Zum Ende des Jahres 2018 wies der Bereich Abfallbeseitigung eine Überdeckung von 19.431,61 
Euro auf. Zum Rechnungsabschluss 2019 ergibt sich ein rechnerischer Verlust von 11.616,79 
Euro. Somit verbleibt noch eine Überdeckung in Höhe von 7.814,82 Euro.  
Die letztmalige Neuausschreibung der Hausmüllabfuhr incl. Papiermonotonne erfolgte im Jahr 
2013. Mit Wirkung ab 01.01.2014 mussten die Gebühren für die Abfallentsorgung auf Basis 
derlage der Neukalkulation um ca. 13 % angehoben werden.   
 
Der Anteil der Abfuhrkosten belief sich im Jahr 2019 auf 290.380,75 € 
Die Gebühren an den Abfallwirtschaftsbetrieb summierten sich  
im Jahr 2019 auf 205.135,30 € 
 
Zu den Einsammelkosten der Papiermonotonne erhielt die Stadt im Jahr 2019 
einen Zuschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes i.H.v. 51.483,60 € 
Für die Mitbenutzung des Wertstoffhofes wurden vom AWB im Jahr 2019 24.140,80 € 
vergütet. 
Für die Instandhaltung und Reinigung der Containerstellen durch den städt.Bauhof 
erfolgte seitens des AWB im Jahr 2019 eine Erstattung von 17.443,40 € 
Der Anteil der Kompostieranlage an den Gesamtausgaben betrug  
im Jahr 2019  69.895,43 € 
Für die Entsorgung von Bioabfällen durch private Unternehmen sind im Jahr 
2019 Aufwendungen in Höhe von 8.262,15 € 
angefallen. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm erhöhte letztmals mit Wirkung ab 
01.01.2018 die Gebühren für den angelieferten Hausmüll von bisher 86,00 Euro/to. auf 100 
Euro/to. 
 
Die über die städtische Hausmüllabfuhr beim AWB angelieferte Restmüllmenge 
summierte sich im Jahr 2019 auf 2.035,897 to. (Vorjahr: 1.982,46 to). 
Bei der Kompostieranlage fielen im Jahr 2019  10.184 m³ (Vorjahr: 10.066 m³) an 
geschreddertem Kompostmaterial an. 
 
 
4.2.5 Bestattungswesen 
 
Der UA 7500 (Bestattungswesen) schließt zum Rechnungsabschluss 2019 auf 
der Ausgabenseite mit  332.681,60 € 
und auf der Einnahmenseite mit  172.807,84 € 
ab. 



Von den Ausgabenseitigen Aufwendungen entfallen  60.832,95 €  
auf die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung). 
Für den laufenden Unterhalt und Betrieb fielen Aufwendungen i.H.v. 268.319,98 € *) an. 
*) exclusive der kalkulatorischen Kosten Grupp. 6800 – 6850, excl. Grupp. 5130 

 
Vergleichszahlen zum Gebührenaufkommen beim UA 7500 (Bestattungswesen): 
  
Jahr Geb.f.Bestattungs-

Dienstleistungen 
Leichenhausgeb. Grabplatzgeb. Su. Gebühren 

2010 46.475,56 € 14.922,00 € 82.651,54 € 144.049,10 € 
2011 48.848,77 € 15.992,00 € 119.559,21 € 184.399,98 € 
2012 46.026,58 € 14.130,00 € 109.691,35 € 169.847,93 € 
2013 53.774,29 € 11.355,00 € 142.222,21 € 207.351,50 € 
2014 41.512,79 € 7.680,00 € 118.073,43 € 167.266,22 € 
2015 48.296,93 € 8.760,00 € 126.746,76 € 183.803,69 € 
2016 57.474,06 € 7.155,00 € 144.844,56 € 209.473,62 € 
2017 51.409,69 € 3.780,00 € 128.321,79 € 183.511,48 € 
2018 47.527,44 € 5.079,00 € 130.266,67 € 182.873,11 € 
2019 46.762,51 € 2.130,00 € 122.971,47 € 171.863,98 € 

 
Die Aufwendungen für den Bauunterhalt der Friedhöfe und Gebäude (Grupp. 5000 – 5120) 
betrugen im Jahr 2019 in Summe 52.011,36 Euro (Ansatz 2019: 127.500 Euro).  
Ergebnis 2018: 33.573,74 €; Ergebnis 2017: 71.193,37 Euro; Ergebnis 2016:  68.705,37 Euro. 
 
Angesichts unterschiedlicher Fallzahlen können sich im Bereich Bestattungswesen auf der 
Gebührenseite mehr oder minder große jährliche Schwankungen ergeben. 
Größere Schwankungsbreiten beim Gebührenaufkommen waren in den zurückliegenden Jahren ab 
und an bei den Grabplatzgebühren zu verzeichnen. Diese werden hauptsächlich durch die stark 
schwankende Anzahl von Fällen bei der Verlängerung von Grabnutzungsrechten und der 
vermehrten Nachfrage nach Urnengräbern beeinflusst. Aufgrund stark rückläufiger Aufbahrungen 
sind die Leichenhausgebühren seit Jahren rückläufig. 
 
Die letzte Gebührenanpassung im Bereich Bestattungswesen erfolgte auf Basis der Neukalkulation 
durch den BKPV vom Januar 2017 mit Wirkung ab dem 01.01.2018. 
Im Zuge der Neukalkulation wurden die Gebührensätze aus der Kalkulation dem Grunde nach im 
Verhältnis 1:1 in die neue Friedhofsgebührensatzung übernommen. 
Ein Blick in die Statistik macht deutlich warum das ab dem Jahr 2018 zu erwartende höhere 
Gebührenaufkommen auf Basis der Neukalkulation 2018 – 2021 nicht eingetreten ist. 
Waren im Jahr 2017 noch 80 Nutzungsrechtsverlängerungen bei Grabablauf zu verzeichnen, 
verringerte sich diese Zahl im Jahr 2018 auf nurmehr 58 Nutzungsrechtsverlängerungen.  
 
Im Zuge der Neukalkulation wurde die bisher bestehende Friedhofsordnung und Bestattungs-
gebührensatzung (Friedhofsatzung) vom 30.11.2010 mit Wirkung ab 31.12.2017 außer Kraft 
gesetzt und dafür mit Wirkung ab dem 01.01.2018 die Satzung über die Benutzung der 
Friedhöfe und der Bestattungseinrichtungen (Beschluss StR vom 26.06.2017) in Kraft gesetzt. 
Ferner wurde mit Wirkung ab 01.01.2018 die neue Friedhofsgebührensatzung (Beschluss StR 
vom 26.06.2017) der Stadt Weißenhorn in Kraft gesetzt. 
 
Die Stadt betreibt und unterhält derzeit die beiden Friedhöfe in Weißenhorn sowie die Friedhöfe 
in den Stadtteilen Attenhofen, Biberachzell, Bubenhausen, Emershofen, Grafertshofen, 
Hegelhofen, Oberhausen und Oberreichenbach. 



5. Vermögenshaushalt 
 
 
Der Vermögenshaushalt 2019 schließt in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen mit 11.935.247,45 € ab. 
 
Der Haushaltsplan sah eine Zuführung vom VmHH 
an den VwHH in Höhe von       2.926.500,00 € 
vor. 
Im Ergebnis schloss der Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss i.H.v.  9.719.435,82 € ab, 
welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte. 
 
Zum Haushaltsausgleich war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.929.100,00 € 
vorgesehen. Aufgrund des hohen Zuführungsbetrages aus dem Verwaltungshauhalt musste  
die geplante Rücklagenentnahme nicht in Anspruch genommen. 
 
Anstatt dessen ergab sich im Vermögenshaushalt ein Überschuss i.H.v. 3.962.542,37 € 
welcher der Rücklage zugeführt werden konnte.  
 
Kreditaufnahmen waren im Haushalt 2019 nicht vorgesehen. 
 
Die ordentlichen Tilgungsleistungen beliefen sich im Jahr 2019 auf   292.224,00 €. 
 
Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) verringerte sich zum  
Jahresabschluss 2019 auf  1.461.104,00 €.  
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt lag damit zum 31.12.2019 bei rd. 108 € je Einw.  
 
 
 
 
5.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2019 
 

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2019 (nach Gruppierungen)   

 
Grupp.-Nr. Re.-Ergebn. 
 
.3000 Zuführung vom VwHH a.d VmHH 9.719.435,82 € 
.3040 Zuführung v.VwHH a.d. VmHH (Sonderrücklagen) 1,04 € 
.3100 Entnahme a.d. allg. Rücklage 0,00 € 
.314/315 Entn.a.Sonderrücklagen (Fulle-Steinbach) 0,00 € 
.3250 Darlehensrückflüsse 0,00 € 
.3400 Einnahmen a.d. Veräußerung von Grundstücken 849.248,30 € 
.3406 Ersätze v.Versicherungen f.Vermögensschäden, Abstands-, Ablösezahlungen 10.000,00 € 
.3450 Einn. aus der Veräußerung v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens 2.503,00 € 
.35     Beiträge und ähnliche Entgelte  463.866,29 € 
.3600 Zuweisungen u.Zuschüsse f. Investitionen (vom Bund) 0,00 € 
.3610 Zuweisungen und Zuschüsse (vom Land) 860.193,00 € 
.3620 Zuweisungen und Zuschüsse (vom Gden u. Gdeverbänden) 0,00 € 
.3650 Zuschüsse v.komm.Sonderrechnungen (Naherholungsverein) 0,00 € 
.367   Spenden 0,00 € 
.368   Zuschuss Bay.Landesstiftung (Sanierung Schlösser) 30.000,00 € 
.37     Kreditaufnahmen einschl. HER 0,00 € 
 
          Summe: (Re-Erg.) 11.935.247,45 € 
 
 

 
 



5.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2019 
 
Das geplante Ausgabevolumen des Investitionshaushaltes 2019 lag bei 13.885.000,00 €. 
 
Im Ergebnis schließt der Vermögenshaushalt 2019 in den Ausgaben mit 11.935.247,45 € ab. 
 
Aus den Vorjahren standen noch Haushaltsausgabereste mit  2.929.503,74 € zur Verfügung. 
Davon wurden im Jahr 2019   2.421.057,83 € kassenwirksam. Nicht mehr benötigte HAR in Höhe 
von 0,00 € wurden in Abgang gesetzt und 508.445,91 Euro wurden auf das Jahr 2020 übertragen.  
 

 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2019 (nach Gruppierungen), incl. HAR    
 
   

Gruppierung    Bezeichnung Ansatz 2019 Re.-Erg. 2019 

.9000            Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0,00 €  0,00 € 

.9010-.9090 Zuführung zum VwHH (Sonderrücklagen) 0,00 € 0,00 € 

.9100            Zuführung an Rücklagen 0,00 € 3.962.542,37 € 

.9110-.9190 Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklagen) 0,00 € 1,04 € 

.930              Erwerb v. Beteiligungen, Kaptialeinlagen 1.560.300,00 € 991.300,00 € 

.9320            Erwerb v. Grundstücken 960.000,00 € 814.960,74 € 

.9350            Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 1.090.000,00 € 814.665,62 € 

.94-96           Baumaßnahmen  9.886.400,00 € 5.041.520,18 € 

.97                Tilgung 292.300,00 € 292.224,00 € 

.98                Investitionszuschüsse an Dritte 96.000,00 € 18.033,50 € 

                     Summen: 13.885.000,00 € 11.935.247,45 € 

 
Die vorstehenden Rechnungsergebnisse beinhalten die im Jahr 2019 neu gebildeten und auf das 
Nachjahr 2020 übertragenen Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 2.632.029,50 €. 
Davon entfallen HAR i.H.v. 731.100,00 € auf den Erwerb von Beteiligungen (Grupp. 930), 
335.356,34 € auf den Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (Grupp. 935) und HAR 
i.H.v. 1.565.573,016 € auf Baumaßnahmen (Grupp. 94 -96).  
 
 
5.3   Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes: 
 
Nach § 19 Abs. 1 KommHV bleiben die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bis zur Fällig- 
keit der letzten Zahlung für einen Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen  
längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in 
seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.  
Zu den Baumaßnahmen zählen Neubauten, Erweiterungsbauten und Umbauten sowie die  
Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht lediglich dem Unterhalt dienen. 
 
Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2019 wurden neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 
2.632.029,50 Euro gebildet.  
 
Abwicklung der Haushaltsreste aus Vorjahren: 
 
Von den Haushaltsausgaberesten des Vorjahres in Höhe von 2.929.503,74 Euro wurden im Jahr 
2019  2.421.057,83 Euro  kassenwirksam. Der verbleibende Rest in Höhe von  508.445,91 Euro 
wurde auf das Nachjahr 2020 übertragen sowie nicht mehr benötigte Haushaltsausgabereste in 
Höhe von  0,00 € in Abgang gesetzt. (vgl. Anlage Übersicht Haushaltsreste) 
 
 
 



5.4 Weitere Zahlen und Daten zum Vermögenshaushalt: 
 
5.4.1 Die Rechnungsergebnisse der Vermögenshaushalte der zurückliegenden 10 Jahre: 
 

Jahr Rechnungsergebnis 
2010 6.598.933,07 € 
2011 9.746.367,40 € 
2012 8.461.235,36 € 
2013 16.550.135,50 € 
2014 11.012.681,56 € 
2015 11.507.519,78 € 
2016 12.580.051,00 € 
2017 10.081.672,81 € 
2018 15.525.899,79 € 
2019 11.935.247,45 € 

 
              
                               
5.4.2 Entwicklung der Zuführungen/Entnahmen zum/aus dem Vermögenshaushalt: 
 

Jahr Zuführung vom  
VwHH a.d. VmHH / € 

Zuführung vom 
VmHH a.d. VwHH /€ 

Pflichtzuführung /€ 

2010 63.037,88   1.021.806,45 
2011 1.841.154,70  918.346,71 
2012 5.319.772,38  659.351,67 
2013 3.468.119,35  565.708,46 
2014 6.117.504,35   424.260,39 
2015 7.193.728,32  235.781,67 
2016 10.493.546,40  424.022,32 
2017 6.669.907,99  292.786,00 
2018  3.611.816,91 292.224,00 
2019 9.719.435,82  292.224,00 

 
 
5.4.3 Kreditaufnahme: 
 
Im Haushaltsjahr 2019 waren keine Kreditaufnahmen geplant. 
     
                                                                                                                                                                                                  
5.4.4 Tilgungsleistungen: 
 
Die ordentlichen Tilgungsleistungen entwickelten sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt: 
 

Jahr Tilgungsleistung 
2010 1.021.806,45 € 
2011 918.346,71 € 
2012 659.351,67 € 
2013 565.708,46 € 
2014 424.260,39 € 
2015 235.781,67 € 



2016 424.022,32 € 
2017 292.786,00 € 
2018 292.224,00 € 
2019 292.224,00 € 

 
 
Planmäßig fällig werdende Tilgungsleistungen in den Folgejahren auf Basis des 
Schuldenstandes zum 31.12.2019:  (2020: 292 T€; 2021: 292 T€; Folgejahre: 877 T€).  
 
 
5.4.5  Schuldenstand: 
 
Der Stand der Verschuldung entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt: 
 

 Stand der Verschuldung 
31.12.2010 2.785.809,27 € 
31.12.2011 1.867.462,52 € 
31.12.2012 1.208.110,87 € 
31.12.2013 792.402,41 € 
31.12.2014 2.998.141,99 € 
31.12.2015 2.762.360,32 € 
31.12.2016 2.338.338,00 € 
31.12.2017 2.045.552,00 € 
31.12.2018 1.753.328,00 € 
31.12.2019 1.461.104,00 € 

 
Einzelnachweis lt. Anlage (Nachweis über den Stand der Schulden) 
 
 
5.4.6 Rücklagenstand: 
 
Der Bestand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt: 
(Bestände jeweils zum Ende des Rechnungsjahres) 
 

Jahr Zugang Abgang Bestand zum Rechnungsabschluß  
2010  3.149.952,19 € 7.974.210,61 € 
2011  3.872.091,83 € 4.102.118,78 € 
2012  2.202,38 € 4.099.916,40 € 
2013  3.269.510,10 €    830.406,30 € 
2014 1.731.316,07 €   2.561.722,37 € 
2015 8.728.966,87 €  11.290.689,24 € 
2016 6.953.441,56 €  18.244.130,80 € 
2017  1.312.267,79 € 16.931.863,01 € 
2018  8.499.678,39 € 8.432.184,62 € 
2019 3.962.542,37 €  12.394.726,99 € 

 
Der nach § 20 Abs. 2 KommHV erforderliche Mindestrücklagenbestand liegt zum Rechnungs-
abschluss 2019 bei rd. 404 T€. 
 
 



6.  Verwahrgelder und Vorschüsse 2019 
 
Der überwiegende Teil der Verwahr- und Vorschusskonten konnte bis zum Rechnungsabschluss 
2019 ausgeglichen werden. 
Bei nachfolgenden Verwahrgeldkonten standen zum Jahresabschluss 2019 noch Beträge zum 
Soll welche nicht mehr abgewickelt werden konnten und deshalb als Bestandsübernahme auf 
das Folgejahr übertragen wurden.  
(V 1012 Fundgelder), (V 1032 Schwebeposten – Einnahmen -), V 1033 (Einbehaltssummen) 
und V 1034 (Sonstige Verwahrgelder), V 1039 (Führungszeugnisabgabe), V 1040 (Gewerbe-
zentralregisterabgabe). 
 
Bei den Vorschusskonten wiesen die Konten V 6030 (Porto- u. Wechselgeldvorschüsse),  
V 6038 (Kanalanschlüsse – Rückstellungen) und V 6038 (Kanalhausanschlüsse – 
Rückstellungen) zum Rechnungsabschluss 2019 noch Bestände auf. Die Posten, die bis zum 
Rechnungsabschluss nicht mehr abgewickelt werden konnten, wurden ebenfalls als 
Bestandsübernahmen auf das Jahr 2020 vorgetragen.  
 
 
Rückblick / Ausblick: 
 
Die Haushaltssatzung 2019 sah im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 
40,448 Mio. Euro vor. Im Ergebnis schloss der Verwaltungshauhalt mit Einnahmen und 
Ausgaben i.H.v. 45,916 Mio. Euro ab. Laut Plan war eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 
an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.926.500,00 Euro vorgesehen. Ferner war zum 
Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.929.100,00 Euro geplant. 
 
Der Verwaltungshaushalt 2019 schließt nunmehr zum Rechnungsabschluss 2019 mit einem 
Überschuss von 9.719.435,82 Euro, welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte, 
ab. Anstelle der geplanten Rücklagenentnahme von 3.929.100,00 Euro konnte der Rücklage 
infolge der hohen Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ein Betrag von 3.962.542,37 Euro 
zugeführt werden. Dieses Ergebnis ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Einnahmen 
aus Steuern um knapp 5 Mio. Euro höher ausfielen als geplant, wovon allein die Mehreinnahmen 
aus der Gewerbsteuer bei rd. 4,636 Mio. Euro lagen. 
 
Der Vermögenshaushalt 2019 sah laut Plan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 13,885 Mio. 
Euro vor. Im Ergebnis schloss der Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
11.935.247,45 Euro ab.  
 
Von den aus dem Jahr 2018 ins Jahr 2019 übertragenen Haushaltsausgaberesten in Höhe von 
2.929.503,74 Euro wurden 2.421.057,83 Euro kassenwirksam und der Rest von 508.554,91 Euro 
auf das Jahr 2020 übertragen. Im Jahr 2019 wurden neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 
2.632.029,50 Euro gebildet und auf das Jahr 2020 übertragen. 
 
Der Schuldenstand verringerte sich zum Rechnungsabschluss 2019 um rd. 292 T€ auf 1,461 
Mio. Euro.  
Die allgemeine Rücklage der Stadt stieg mit einem Zuwachs von 3.962.542,37 Euro zum 
Rechnungsabschluss 2019 auf 12.394.726,99 Euro. 
 
 
   
 



Ausblick 
 
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht in 
einem Sondergutachten, welches er der Bundesregierung am 23. März 2020 vorgelegt hat, von 
mehreren möglichen Szenarien aus. 
Fakt ist, dass die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 2020 deutlich schrumpfen wird. Es ist damit 
zu rechnen, dass sich die ersten Anzeichen des konjunkturellen Einbruchs in den kommunalen 
Haushalten zum Ende des 2. Quartals bei der Einkommensteuerbeteiligung bemerkbar machen. 
Da die Abrechnung der Steuerbeteiligungen für das 2 Quartal 2020 frühestens Mitte Juli 2020 
vorliegt, ist dies der früheste Zeitpunkt für eine erste vorsichtige Einschätzung der finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die städtischen Finanzen. 
Im 1. Quartal 2020 stieg die Einkommensteuerbeteiligung gegenüber dem gleichen Quartal des 
Vorjahres noch deutlich um 7,3 Prozent. Infolge von Kurzarbeit und wegbrechenden 
Umsatzerlösen bei den einkommensteuerpflichtigen Unternehmen ist im Folgequartal mit einem 
deutlichen Einbruch zu rechnen. 
Aktuell liegen die Gewerbesteuersollstellungen bei rd. 10,9 Mio. Euro (Ansatz: 12 Mio. Euro). 
Bei der Gewerbesteuer wird es im laufenden Jahr 2020 nach unserer Einschätzung in erster Linie 
zur Anpassung von Vorauszahlungen kommen. Im Hinblick auf die Gewerbesteuer werden sich 
die tätsächlich der Pandemie geschuldeten Auswirkungen aller Voraussicht nach erst in den 
Jahren 2021, 2022 und ff. bemerkbar machen.  
Sollte der Fall eintreten, dass die Gewerbesteuereinnahmen bereits im Jahr 2020 tatsächlich 
abrupt einbrechen, müssten wir ggf. mit einem Nachtragshaushalt nachsteuern.  
Ggf. müssten wir die geplanten Investitionsausgaben 2020 entsprechend anpassen oder aber eine 
höhere Rücklagenentnahme vorsehen. 
Entsprechende Überlegungen haben wir bereits ins Auge gefasst, möchten aber die laufende 
Entwicklung im nächsten und übernächsten Quartal abwarten. 
Eine Haushaltssperre halten wir aktuell nicht für erforderlich, da diese nur punktuelle Wirkung 
entfalten würde.  Die Stadt müsste ihre laufenden vertraglichen Verpflichtungen trotz 
Haushaltssperre weiterhin erfüllen. Im Verwaltungshaushalt wären Kürzungen ohnehin nur bei 
den freiwilligen Leistungen und bei den Unterhaltsmaßnahmen möglich, sofern hier nicht bereits 
vertragliche Verpflichtungen eingegangen wurden.  
 
Der Sachverständigenrat skizziert klar, dass „Voraussetzung für eine Rückkehr auf den 
Wachstumskurs die Eindämmung der Corona-Infektionen ist, sodass sich das soziale und 
wirtschaftliche Leben normalisiert“. 
Bleibt also zu hoffen, dass sich die wirtschaftliche Lage den Sommer über erholt, und wir im 3. 
Quartal 2020 von einer „Normalisierung“ der wirtschaftlichen Lage ausgehen können. 
 
Das falsche Signal wäre jetzt sämtliche Investitionen der öffentlichen Hand einzufrieren. Dies 
wäre angesichts der wirtschaftlichen Lage „Gift“ für die Wiederbelebung der Konjunktur.  
Die öffentliche Hand ist jetzt eher gefordert antizyklisch zu handeln und die wirtschaftliche Lage 
zu stabilisieren.  
Dafür sollte die Stadt jetzt ihr Rücklagenpolster nutzen und in erster Linie die „wichtigen“ 
Bauvorhaben unter Nutzung der staatlichen Co-Finanzierung umsetzen. 
 
Der Rücklagenstand beläuft sich zum Rechnungsabschluss 2019 auf aktuell 12.394.726,99 Euro. 
Dem gegenüber stehen zum 31.12.2019 Schulden i.H.v. 1.461.104,00 Euro. 
Der HHPlan 2020 sieht aktuell eine Zuführung vom VwHH an den VmHH in Höhe von 
7.818.700 Euro vor. 
Dem gegenüber steht aktuell eine geplante Rücklagenentnahme von 661.100 Euro. 
 



Die Mai-Steuerschätzung geht bei den kommunalen Steuereinnahmen für das Gesamtjahr 2020 
derzeit von einem Minus von 11,1 % gegenüber der Steuerschätzung vom Okt. 2019 aus. 
Bei der Einkommensteuerbeteiligung wird von den Steuerschätzern ein Minus von 7,9 % und 
bei der Gewerbesteuer ein Minus von 19,6 % prognostiziert. 
 
 
UNTERSTÜTZUNG 
Bayern verdoppelt Finanzhilfen des Bundes. Zur Unterstützung der Kommunen in der Corona-
Krise verdoppelt der Freistaat Bayern in diesem Jahr die Finanzhilfen des Bundes. „Das heißt, 
die bayerischen Kommunen können in diesem Jahr mit rund vier Milliarden Euro zusätzlich 
rechnen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des 
Kabinetts in München. Das Geld stamme aus den bisherigen, vom Landtag bereits 
beschlossenen Kreditermächtigungen im Rahmen des zweiten Nachtragshaushalts. 
Konkret könnten die Städte und Gemeinden mit den jeweils zwei Milliarden Euro aus München 
und Berlin die Gewerbesteuerausfälle kompensieren oder sie für den öffentlichen 
Personennahverkehr und zur Deckung von Kosten für Unterkünfte verwenden. 
„Damit haben die Kommunen schon eine sehr hohe Möglichkeit, dieses Jahr sehr gut zu 
bestehen, und werden auch die Chance haben, ihre Investitionstätigkeit komplett weiter 
fortsetzen zu können“, betonte Söder. (dpa) 
*) Quelle Augsburger Allgemeine 17. Juni 2020. 

 
 
Der Vermögenshaushalt 2020 sieht bislang Einnahmen und Ausgaben mit 14,690 Mio. Euro 
vor.  
Auf der Einnahmenseite sind bislang 4,868 Mio. Euro aus der Veräußerung von Grundstücken 
und Beiträgen veranschlagt. Davon sind bislang erst rd. 900 T€ kassenwirksam geworden. Wir 
sind eher skeptisch ob diese Ansätze tatsächlich im geplanten Umfang realisierbar sind. 
 
Demgegenüber stehen auf der Ausgabenseite des Investitionshaushaltes Ausgaben für 
Baumaßnahmen in der Größenordung von 10,647 Mio. Euro. Davon sind zum Stand 17. Juni 
2020 rd. 1,031 Mio. Euro kassenwirksam geworden. 
 
Insgesamt gesehen schätzen wir die Lage für das Gesamtjahr 2020 vorsichtig optimistisch ein. 
 
Für die Jahre 2021 und 2022 dürfte sich die Lage vor dem Hintergrund der sich aktuell 
abzeichnenden Weltwirtschaftlichen Entwicklung infolge der Corona-Pandemie deutlich 
verschlechtern. Ferner sind die bei der Haushaltsaufstellung 2020 bekannten politischen 
Risiken, wie z.B. der Handelsstreit und der bevorstehende Brexit nach wie vor akut und könnten 
zu einer zusätzlichen Verschärfung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und der 
EU führen. 
 

* * * 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
„Der Stadtrat nimmt die Jahresrechnung 2019 für den städtischen Haushalt zur Kenntnis 
  und weist diese dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zu. 
  Die in § 77 Abs. 2 KommHV genannten Unterlagen sind der Jahresrechnung als 
  Anlagen beigefügt und werden ebenfalls zur Kenntnis genommen.“ 
 
 



Weißenhorn, den 17.06.2020                                            Weißenhorn, den 17.06.2020 
Stadtkämmerei Weißenhorn:                                             Stadt Weißenhorn: 
 
 
 
Konrad                                                                               Dr. Wolfgang Fendt 
Stadtkämmerer                                                                   1. Bürgermeister 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































